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VERBANDSGEMEINDEVERWALTUNG KUSEL-ALTENGLAN 
__________________________________________________ 

 

Sitzungsvorlage 
 

 

Fachbereich AZ Bearbeiter 

FB 3 - Natürliche Lebensgrundlagen und Bauen  Harald Peeß 

 
 

Beratungsfolge: 

Beschlussgremium Datum Status 

Hauptausschuss 25.07.2022 öffentlich 

 
 

Tagesordnungspunkt: 
Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Flächennutzungsplan (FNP) der Verbandsgemeinde Kusel, Änderung 
Freizeitgelände Diedelkopf 
hier: Endgültiger Beschluss über die Annahme des Flächennutzungsplanes 
 
Sachverhalt: 
 

Der Verbandsgemeinderat Kusel-Altenglan hat in seiner Sitzung am 29.03.2022 die 
eingegangenen Stellungnahmen gegen- und untereinander abgewogen und den 
endgültigen Entwurf des Flächennutzungsplanes festgestellt. 
 
Gem. § 67 Abs. 2 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) bedarf die 
endgültige Entscheidung über die Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung 
des Flächennutzungsplanes der Zustimmung der Ortsgemeinden. Die Zustimmung 
gilt als erteilt, wenn mehr als die Hälfte der Ortsgemeinden zugestimmt hat und in 
diesen mehr als zwei Drittel der Einwohner der Verbandsgemeinde wohnen. Sofern 
Änderungen oder Ergänzungen des Flächennutzungsplanes die Grundzüge der 
Gesamtplanung nicht betreffen, bedürfen sie nur der Zustimmung derjenigen 
Ortsgemeinden, die selbst oder als Nachbargemeinden von den Änderungen oder 
Ergänzungen berührt werden. Dieser Sachverhalt trifft im vorliegenden Fall zu. 
 
Aus diesem Grund wurden die Stadt Kusel sowie die Ortsgemeinde Ruthweiler mit 
Schreiben vom 16. Mai 2022 um Zustimmung zum Flächennutzungsplan ersucht. Die 
Stadt Kusel und die Ortsgemeinde Ruthweiler haben mit den erforderlichen 
Mehrheiten gem. § 67 Abs. 2 GemO dem Flächennutzungsplan zugestimmt. 
 
Der Verbandsgemeinderat kann nun den endgültigen Beschluss über die Annahme 
des Flächennutzungsplanes fassen. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Verbandsgemeinderat Kusel-Altenglan nach 
erfolgter Offenlegung, Behandlung der eingegangenen Stellungnahmen sowie 
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Zustimmung der Stadt Kusel und der Ortsgemeinde Ruthweiler gem. § 6 Abs. 2 
GemO den Abschluss des Planaufstellungsverfahrens festzustellen und den 
endgültigen Beschluss über die Annahme des Flächennutzungsplanes (FNP) der 
Verbandsgemeinde Kusel, Änderung Freizeitgelände Diedelkopf in der Fassung vom 
Oktober 2021 incl. Begründung mit Umweltbericht zu fassen. 
 
 
 
 
Anlage/n: 
Begründung mit Umweltbericht 
Planteil 
 
Mitzeichnung: 
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